
Merkblatt
für das Gaststättengewerbe
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Notwendige Unterlagen Sonstige Gestattung

Wichtigste bauliche Anforderungen



Immisionsschutz Preisangaben

Sperrzeiten und Feiertagsgesetz

Jugendschutz-Rauschgiftkriminalität

Sonn- und Feiertage

Das Sonn- und Feiertagsgesetz der Bundesländer ent-
hält einige wesentliche Beschränkungen im Hinblick
auf öffentliche Tanzveranstaltungen, sowie alle anderen
der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstal-
tungen. Bestimmte Arbeiten oder Handlungen die ge-
eignet sind, die äußere Ruhe des Tages oder die im
Wesen der Sonntage oder der gesetzlich anerkannten
Feiertage widersprechen, sind verboten.
Zu beachten ist außerdem, dass an Sonntagen, und ge-
setzlichen Feiertagen (Außnahme, 1.Mai und 3.Oktober)
in der Nähe von Kirchen und anderen Gebäuden, die
religiösen Zwecken dienen, Handlungen zu unterlassen,
die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören.
Am Karfreitag sind in den Räumen mit Schankbetrieb
musikalische Darbietungen jeder Art verboten.

 

sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen (z. B. Musikdarbietungen) nur
dann erlaubt, wenn der diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. Tanzveranstaltungen und
Stripteasevorführungen und dergleichen sind verboten!!

An den stillen Tagen (Art.3 Abs.1 Feiertagsgesetz - FTG): - Aschermittwoch, - Gründonnerstag, - Karfreitag,
- Allerheiligen,  dem 2. Sonntag vor dem 1. Advent als Volkstrauertag, - Totensonntag, - Buß-und Bettag,
- Heiliger Abend (ab 14 Uhr) 



Infektionsschutzgesetz

Spielgeräte

Lebensmittelhygenie



Getränkeschankanlagen

Speiseabfälle

Kenntlichmachung von Zusatzstoffen Schankgefäße

Berufsgenossenschaft



Meldegesetz

Besondere Veranstaltungen

Gema

Aushangpflichtige Gesetze

Unfallanzeige Für weitere Fragen steht Ihnen selbstverständlich das

Landratsamt  Lindau /Bodensee
Bregenzer Straße 35

Tel. 08382/270-0 zur Verfügung

Arbeitsschutz-Unfallverhütung



Gesundheitsschutzgesetz - GSG Nichtraucherschutz in Bayern

Zum 1. August 2010 tritt das mit Volksentscheid vom 4.07.2010 angenommene Gesetz
zum Schutz der Gesundheit in Kraft.
           Damit ist das Rauchen ab 01.08.2010 an folgenden Orten verboten:

In öffentlichen Gebäuden und in Verkehrsflughäfen
In Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Schulen,
     Schullandheime, Kinderspielplätze)

In Bildungseinrichtungen für Erwachsene
In Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B. Krankenhäuser)

In Heimen (z.B. Studierendenwohnheime, Altenheime)

In Kultur und Freizeiteinrichtungen
In Sportstätten (Sporthallen, Hallenbäder,
     geschlossene Sportstadien)

In Gaststätten

In Gaststätten und in Kultur- und Freizeiteinrichtungen gilt im Einzelnen:

Rauchverbot in Gaststätten:1.
Das absolute Rauchverbot gilt in den Innenräumen aller Gaststätten. im Sinne des Gaststättengesetzes (GastG), un-
abhängig davon, ob sie einer Erlaubnis bedürfen oder nicht. Dazu zählen alle Schank- und Speise- und Straußwirtschaften 
einschließlich der Diskotheken, Restaurants, Cafes, Bars und vergleichbare Einrichtungen. Eine Unterscheidung nach dem 
Speise- und Getränkeangebot, der Größe der Gastfläche oder der Sitzplatzanzahl wird nicht getroffen.
Gaststätten sind für Jedermann zugänglich, d.h. der Allgemeinheit oder einem bestimmten Personenkreis (einer Mehrzahl 
von Personen, die ein bestimmtes Merkmal oder eine Gruppenzugehörigkeit aufweisen, z.B. Busreisende, 
Betriebsangehörige oder Mitglieder eines Vereins).
Nur im Fall einer geschlossenen Gesellschaft, die einen abgetrennten Raum oder die gesamte Gaststätte aus-schließlich 
nutzt und bei der die Öffentlichkeit insoweit räumlich ausgeschlossen ist, greift das gesetzliche Rauchverbot in Gaststätten 
nicht.

Bei echten geschlossenen Gesellschaften ist der Kreis der Teilnehmer in der Regel von vornherein auf eine meist kleine 
Anzahl feststehender, namentlich geladener Personen begrenzt. Der Zutritt wird grundsätzlich nur diesen, im Vorhinein 
bestimmten, also nicht beliebig wechselnden Einzelpersonen gewährt. Beispiele sind private Familienfeiern mit 
persönlicher Einladung ( z.B. Hochzeit, Geburtstag, Taufe ) oder eine unter solchen engen Voraussetzungen einberufenen 
Vorstandssitzung einer Gesellschaft ( z. B. Unternehmen, Verein). Hier werden nur bestimmte Einzelpersonen bewirtet.
Das Gesundheitsschutzgesetz verbietet Kindern und Jugendlichen zwar nicht den Zutritt zu Gaststätten als Teil einer 
geschlossenen Gesellschaft, auch wenn dort geraucht wird, allerdings gilt für Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren 
grundsätzlich ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit nach § 10 Abs. 1 JuSchG.
Bei Raucherclubs handelt es sich dagegen nicht um eine geschlossene Gesellschaft. Raucherclubs haben eine offene  
Mitgliederstruktur, d.h. ein Wechsel der Mitglieder ist jederzeit möglich. Raucherclubs sind daher nicht zu-lässig.
In allen Gaststätten einschließlich Diskotheken und Tanzlokalen darf kein Rauchernebenraum eingerichtet oder 
bereitgehalten werden. Der Gastwirt kann allerdings seinen Mitarbeitern nicht öffentlich zugängliche Räume (z.B. 
Umkleidekabinen, Kaffeeküchen, Abstellkammern) zum Rauchen zur Verfügen stellen und auch selbst dort rauchen.

Zu den Kultur-und Freizeiteinrichtungen zählen Einrichtungen, die der Bewahrung, Vermittlung, Aufführung und Ausstellung 
künstlerischer, unterhaltender und historischer Inhalte oder Werke oder der Freizeitgestaltung dienen (z.B. Kinos, Theater, 
Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, aber auch Spielhallen, Kegelbahnen, Kletterhallen und Vereinsräumlichkeiten).
Kultur- und Freizeiteinrichtungen unterliegen dem absoluten Rauchverbot, soweit sie öffentlich zugänglich sind. Ein 
öffentlicher Zugang ist nur dann nicht gegeben, wenn die Kultur-und Freizeiteinrichtung ausschließlich von einer echten 
geschlossenen Gesellschaft genutzt wird. Die Ausführungen zur geschlossenen Gesellschaft und den so genannten 
Raucherclubs bei Gaststätten gelten insoweit entsprechend auch hier.
In Kultur-und Freiezeiteinrichtungen in denen ein Rauchverbot gilt, darf auch kein Rauchernebenraum eingerichtet oder 
bereitgehalten werden.
Für Kultur-und Freizeiteinrichtungen, die zumindest überwiegend von Kindern und Jugendlichen genutzt werden (z.B. 
Jugendzentrum) ist das Rauchen auch auf dem Außengelände der Einrichtung verboten.

Bier-, Wein- und Festzelte sowie Festhallen sind Gaststätten, unabhängig davon, ob sie vorübergehend oder dauerhaft 
betrieben werden. Es besteht ein Rauchverbot ohne Ausnahme.

Für den Vollzug des Gesundheitsschutzgesetzes sind die Kreisverwaltungsbehörden zuständig.  Rauchende Gäste 
verstoßen gegen das Gesetz, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig entgegen dem Rauchverbot rauchen. Der Gastwirt, 
Diskothekenbetreiber, Spielhallenbetreiber etc. kann in zweifacher Hinsicht gegen das Gesundheitsschutzgesetz 
verstoßen:

Zum Einen, indem er selbst trotz Rauchverbotes in der Einrichtung raucht. Zum Anderen, indem er nicht einschreitet, wenn 
Gäste, Diskotheken- bzw. Spielhallenbesucher rauchen. Sobald ein Gast gegen das Rauchverbot verstößt, hat der Gastwirt 
die ihm zustehenden Mittel zur Unterbindung des Rauchens zu ergreifen. Notfalls muss er die zuständigen Behörden 
verständigen. 
Unterlassene Abhilfemaßnahmen des Servicepersonals bzw. der Spielhallenaufsicht in Abwesenheit des Gastwirtes, 
Diskothekenbetreibers bzw. des Spielhallenbetreibers werden diesem auf der Grundlage seiner organisatorischen 
Verantwortung für die Betriebsstätte zugerechnet.

Die Möglichkeit des Ordnungswidrigkeitenrechts zur Ahndung von Verstößen gegen das GSG reichen von 
Verwarnungsgeldern bis zu Euro 35,-- , im Ernstfall bis hin zu Bußgeldern in Wiederholungsfällen. Bei erheblichen 
Erstverstößen kann auch gleich ein Bußgeld festgesetzt werden. Der gesetzliche Bußgeldrahmen reicht bis zu 
Euro 1000,--.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen:2.

Bier-, Wein- und Festzelte:3.

Überwachung und Ahndung des Rauchverbotes:4.



Aufenthalt in Gaststätten
(Ausnahmegenehmigung möglich)

Tanzveranstaltungen anerkannter Träger der
Jugendhilfe. Zur Brauchtumspflege o.ä.

§ 5

§ 6
Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen,
Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit

§ 8

Abgabe / Verzehr von Branntwein, branntwein-
haltigen Getränken und Lebensmitteln, die
Branntwein in nicht nur geringfügigen
Mengen enthalten.

Alkoholhaltige Süßgetränke,
im Sinne des § 1 Abs. 2 u. 3 des Alkopopsteuergesetzes

§ 9

Rauchen in der Öffentlichkeit / Verkauf von
Tabakwaren

§ 10

Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit
Gilt nicht für verheiratete Jugendliche
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Franz Paul-Verlag, Bergstr. 6, 87677 Stöttwang
Thalhofen, Tel. 08345/549, Fax. 08345/1401FPV

Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder
vergleichbaren Vergnügungsbetrieben

§ 4
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Das Jugendschutzgesetz Kinder
unter

14 Jahre
unter

16 Jahre
unter

18 Jahre

Jugendliche

Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveran-
staltungen, u.a. Disco  (Ausnahmegenehmigung möglich)

Aufenthalt an jugendgefährdenden Orten

§ 11
Besuch öffentlicher Filmveranstaltungen
nur bei Freigabe des Films und Vorspanns

§ 12
Abgabe von Videokassetten und Datenträgern
nur entsprechend der Freigabekennzeichen:
“ohne Altersbeschränkung”, ab 6/12/16 Jahre

§ 13
Benutzung von elektronischen Bildschirmspiel-
geräten ohne Gewinnmöglichkeit, wenn
Programme nach § 14 JuSchG freigegeben sind.

(JuSchG)

Personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Personen sind nicht verpflichtet,
alles zu erlauben was das Gesetz für die jeweilige Altersstufe gestattet.

Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

Abgabe / Verzehr anderer alkoholischer
Getränke z.B. Wein, Bier o.ä.

zwischen
5 Uhr und

23 Uhr, wenn
Mahlzeit

oder Getränk
eingenom-
men wird

zwischen
5 Uhr und

23 Uhr, wenn
Mahlzeit

oder Getränk
eingenom-
men wird

außer
von

24 Uhr
bis

5 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
24 Uhr

bis
22 Uhr

bis
20 Uhr

nur mit
Personen-
sorgebe-
rechtigten
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